

 Dienstwagen
 Nutzungsvertrag


Zwischen der DISPO Personaldienstleistungen GmbH, ………………………..

-- nachstehend Firma genannt --

und

………………………………………………….

-- nachstehend Mitarbeiter genannt --

wird folgender Mitarbeiter-Kfz-Nutzungsvertrag geschlossen:

1. Die Firma stellt dem Mitarbeiter einen Pkw ( hier: Typ…………….)) o.ä. als Dienstfahrzeug zur Verfügung.

2 .Das Dienstfahrzeug kann auch zu Privatfahrten genutzt werden. Betriebs-, Unterhalts- und Wartungskosten trägt die Firma.

3. Der geldwerte Vorteil für die private Nutzung des Dienstfahrzeugs (derzeit 1 % vom Brutto-Listenpreis oder entsprechend des tatsächlichen privaten Nutzungsverhältnisses auf Grund Fahrtenbuchaufzeichnungen) und die Fahrten von der Wohnung zur Arbeitsstätte werden entsprechend den jeweiligen steuerlichen Richtlinien festgelegt und bei der monatlichen Gehaltsabrechnung berücksichtigt.

4 .Die Überlassung des Dienstfahrzeugs ist jederzeit widerrufbar. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, auf einseitige Anordnung der Firma das Dienstfahrzeug sofort an die Firma herauszugeben, ohne dass ihm ein Zurückbehaltungsrecht daran zusteht. Das Gleiche gilt für alle Fahrzeugpapiere, Fahrzeugschlüssel, sonstigen schriftlichen Unterlagen für das Fahrzeug sowie Zubehör und Ersatzteile. Widerruf und/oder einseitige Anordnung führen zu derselben Verpflichtung des Mitarbeiters bei einem vorübergehenden Fahrzeugaustausch.

5 .Der Mitarbeiter ist verpflichtet, ständig für die ordnungsgemäße Betriebs- und Verkehrssicherheit als auch für eine pflegliche Behandlung des Firmenfahrzeugs zu sorgen. Er ist in diesem Zusammenhang insbesondere verpflichtet, die vorgesehenen Abgasuntersuchungen, TÜV-Prüfungstermine, Wartungstermine nach Checkheft, Inspektionen usw. selbstständig und in eigener Verantwortung vorzunehmen.

6 .Der Mitarbeiter ist außerdem gehalten, den Kraftfahrzeugschein ebenso wie seine Fahrerlaubnis ständig mitzuführen und sorgfältig zu verwahren. Auf Verlangen der Firma hat der Mitarbeiter jederzeit seinen Führerschein vorzulegen. Darüber hinaus sagt der Mitarbeiter zu, bei vorläufigem und dauerndem Entzug der Fahrerlaubnis der Firma sofortige Mitteilung zu machen und ggf. seiner Verpflichtung nach Nr. 4 dieser Vereinbarung nachzukommen.

7 .Der Mitarbeiter oder der Benutzer des Dienstfahrzeugs trägt in vollem Umfang die strafrechtliche/ordnungswidrigkeitsrechtliche Verantwortung für alle Folgen, die sich aus der Benutzung des Fahrzeugs ergeben. Dies gilt auch für die Nichteinhaltung der in Nr. 5 dieser Vereinbarung zu beachtenden Termine.

8 .Bei Geschäftsfahrten ist die Mitnahme von betriebsfremden Personen nur im Geschäftsinteresse gestattet. Die Mitnahme von Anhaltern ist verboten.

9. Für das Dienstfahrzeug besteht eine Haftpflichtversicherung mit EUR 100.000.000,00 Deckung bei Personenschäden 12 Mio. EUR pro Person. Daneben ist eine Vollkaskoversicherung mit einer derzeitigen Selbstbeteiligung von 500 EUR inkl. einer Teilkaskoversicherung mit 300 EUR Selbstbeteiligung abgeschlossen. Der Mitarbeiter ist verpflichtet, die jeweilig zu zahlende Selbstbeteiligung der Firma zu erstatten, wenn er den Unfall verursacht hat.

Der Mitarbeiter ist insoweit einverstanden, dass die jeweilige Selbstbeteiligung mit dem 
Monatsgehalt verrechnet wird.

10 .Der Mitarbeiter kann der Firma seinen Schadensfreiheitsrabatt für ein von ihm gehaltenes und benutztes Privatfahrzeug zur Übertragung auf das Dienstfahrzeug anbieten. Für den Fall, dass die Firma von diesem Angebot Gebrauch macht, verpflichtet sie sich nach endgültigem Entzug des Dienstfahrzeugs zur Zurückübertragung des zum Zeitpunkt des Widerrufs der Gebrauchsüberlassung bestehenden Schadensfreiheitsrabatts für das Dienstfahrzeug auf den Mitarbeiter.

11. Der Eintritt von Schäden am und im Zusammenhang mit dem Dienstfahrzeug ist der Firma umgehend mitzuteilen. Der Mitarbeiter ist darüber hinaus verpflichtet, über den Unfallhergang die von den Versicherungen geforderten Auskünfte im Einzelnen zu erteilen. Er ist insoweit gehalten, am Unfallort die notwendigen Beweissicherungen vorzunehmen (Zeugen mit Adresse, den Unfall aufnehmende Polizeidienststelle, persönliche Daten des Unfallgegners, Fotografien, Kennzeichen der am Unfall beteiligten Fahrzeuge, Unfallskizze, gegnerische Haftpflichtversicherung usw.).

12. Treibstoff für Fahrten ins Ausland wird von der Firma nicht vergütet. Im Ausland anfallende Abschleppkosten von mehr als 150 EUR sowie im Ausland anfallende Reparaturkosten, die um mehr als 10 % über den vergleichbaren Inlandkosten liegen, hat der Mitarbeiter selbst zu tragen.

13 .Die Aufrechnung des Mitarbeiters mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen.



Ort, Datum
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